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OR Art. 663bbis :  
2.  Zusätzliche Angaben bei Gesellschaften mit kotierten Aktien  

a.  Vergütungen 
1  Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, haben im Anhang zur Bilanz an-

zugeben: 
1.  alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an gegenwärtige Mitglieder des Verwaltungs-

rates ausgerichtet haben;  
2.  alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an Personen ausgerichtet haben, die vom   

Verwaltungsrat ganz oder zum Teil mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftslei-
tung);  

3.  alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an gegenwärtige Mitglieder des Beirates aus-
gerichtet haben;  

4. Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an frühere Mitglieder des Verwaltungsrates, der 
Geschäftsleitung und des Beirates ausgerichtet haben, sofern sie in einem Zusammenhang 
mit der früheren Tätigkeit als Organ der Gesellschaft stehen oder nicht marktüblich sind;  

5.  nicht marktübliche Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an Personen ausgerichtet ha-
ben, die den in den Ziffern 1-4 genannten Personen nahe stehen. 

2  Als Vergütungen gelten insbesondere: 
1. Honorare, Löhne, Bonifikationen und Gutschriften;  
2. Tantiemen, Beteiligungen am Umsatz und andere Beteiligungen am Geschäftsergebnis;  
3. Sachleistungen;  
4. die Zuteilung von Beteiligungen, Wandel- und Optionsrechten;  
5. Abgangsentschädigungen;  
6. Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen zugunsten Dritter und andere 

Sicherheiten;  
7. der Verzicht auf Forderungen;  
8. Aufwendungen, die Ansprüche auf Vorsorgeleistungen begründen oder erhöhen;  
9. sämtliche Leistungen für zusätzliche Arbeiten. 
3  Im Anhang zur Bilanz sind zudem anzugeben:  
1. alle Darlehen und Kredite, die den gegenwärtigen Mitgliedern des Verwaltungsrates, der 

Geschäftsleitung und des Beirates gewährt wurden und noch ausstehen;  
2. Darlehen und Kredite, die zu nicht marktüblichen Bedingungen an frühere Mitglieder des 

Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates gewährt wurden und noch aus-
stehen;   

3. Darlehen und Kredite, die zu nicht marktüblichen Bedingungen an Personen, die den in 
den Ziffern 1 und 2 genannten Personen nahe stehen, gewährt wurden und noch ausstehen. 

4  Die Angaben zu Vergütungen und Krediten müssen umfassen: 
1.  den Gesamtbetrag für den Verwaltungsrat und den auf jedes Mitglied entfallenden Betrag 

unter Nennung des Namens und der Funktion des betreffenden Mitglieds;  
2. den Gesamtbetrag für die Geschäftsleitung und den höchsten auf ein Mitglied entfallenden 

Betrag unter Nennung des Namens und der Funktion des betreffenden Mitglieds;  
3. den Gesamtbetrag für den Beirat und den auf jedes Mitglied entfallenden Betrag unter 

Nennung des Namens und der Funktion des betreffenden Mitglieds. 
5  Vergütungen und Kredite an nahestehende Personen sind gesondert auszuweisen. Die Na-

men der nahestehenden Personen müssen nicht angegeben werden. Im Übrigen finden die 
Vorschriften über die Angaben zu Vergütungen und Krediten an Mitglieder des Verwal-
tungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates entsprechende Anwendung. 


